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1. Das Unternehmen nimmt am System GeldKarte der deut-
schen Kreditwirtschaft nach Maßgabe dieser Bedingungen teil.
Hierzu erhält es von seinem Kreditinstitut eine Händlerkarte
oder eine entsprechende Software, die die erforderlichen
Authentifikationsschlüssel der Kreditwirtschaft und eine ent-
sprechende Kennung (i.d.R. die Kontonummer) bei seinem
Kreditinstitut enthält, so dass die GeldKarte-Umsätze dem
Unternehmen gutgeschrieben werden können.

Alle dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Medien blei-
ben im Eigentum des Kreditinstituts. Die Medien dürfen nicht
zu anderen Zwecken als zur Durchführung der vorgesehenen
Zahlungsverkehrsanwendungen verwendet werden. Das Unter-
nehmen hat alles zu unterlassen, was die Sicherheit oder den
ordnungsgemäßen Ablauf des Systems GeldKarte beeinträch-
tigen können.

2. Das Unternehmen ist verpflichtet, nur solche GeldKarten-
Terminals einzusetzen, die von der Kreditwirtschaft zugelassen
sind. Das Unternehmen hat sich die Zulassung vom Hersteller
des Terminals nachweisen zu lassen.

3. An seinen GeldKarten-Terminals akzeptiert das Unterneh-
men die von den deutschen Kreditinstituten emittierten ec-
Karten sowie die sonstigen in Anlage aufgelisteten Karten zu
Barzahlungspreisen und -bedingungen. Die Verwendung von
Karten anderer Systeme an den GeldKarten-Terminals ist hier-
von unberührt, soweit die ordnungsgemäße Verarbeitung der
in Satz 1 genannten Karten nicht beeinträchtigt ist.

4. Mit Abschluss eines ordnungsgemäßen Bezahlvorganges
mittels GeldKarte an zugelassenen GeldKarten-Terminals
erwirbt das Unternehmen eine Garantie gegen das kartenaus-
gebende Kreditinstitut in Höhe des getätigten Umsatzes.

5. Für den Betrieb des GeldKarten-Systems und die Garantie
wird dem Unternehmen ein Entgelt in Höhe von derzeit 0,3 %
des getätigten Umsatzes, mindestens 0,01 EUR pro Verfügung
berechnet.

6. Der Händler ist verpflichtet, alle GeldKarte-Umsätze bei
seinem Kreditinstitut oder einer von diesen benannten Stellen
einzureichen. Um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten
und um zu verhindern, dass z.B. gefälschte oder verfälschte
Umsätze bzw. Umsätze mehrfach eingereicht werden, prüft das
Kreditinstitut oder die beauftragte Stelle die Ordnungsmäßig-
keit der eingereichten Umsätze. Stellt es dabei keine Fehler
fest, werden die Umsätze zum Einzug freigegeben.

7. Das Unternehmen hat auf das GeldKarte-System mit dem
zur Verfügung gestellten Logo deutlich hinzuweisen. Dabei darf
das Unternehmen ein Kreditinstitut oder eine Kreditinsti-
tutsgruppe werblich nicht herausstellen.  Sobald ein Unter-
nehmen an dem System GeldKarte der deutschen Kreditwirt-
schaft nicht mehr teilnimmt, ist es verpflichtet, sämtliche Ak-
zeptanzzeichen, die auf das System GeldKarte hinweisen, zu
entfernen.

8. Änderungen dieser Bedingungen werden dem Unterneh-
men schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt,
wenn das Unternehmen nicht Widerspruch erhebt. Auf diese
Folge wird das Unternehmen bei der Bekanntgabe der Ände-
rung besonders hingewiesen. Der Widerspruch des Unterneh-
men muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der
Änderung an das kontoführende Kreditinstitut abgesandt sein.

Anlage:

Zugelassene Karten

An Terminals des GeldKarten-Systems der deutschen Kreditwirtschaft können folgende Karten mit Chip eingesetzt werden:

1. Eurocheque-Karten (ec-Karten), die von deutschen Kreditinstituten emittiert werden

2. Sonstige Karten (Kundenkarten)
• BANK-CARD der Volksbanken und Raiffeisenbanken
• �Card der Sparkassen und Girozentralen
• Kundenkarte der Deutschen Bank
• Dresdner ServiceCard
• POSTBANK Card

3. Weitere Karten können vom Lenkungsausschuss „Chipkarte“ des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) zugelassen werden.


